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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

 

Thüringer 

Landesverwaltungsamt 

Jorge-Semprún-Platz 4 
99423 Weimar 
 
www.thueringen.de 
 
Besuchszeiten: 
Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 
 13:30-15:30 Uhr 
Freitag: 08:30-12:00 Uhr 
 
Bankverbindung: 

Landesbank 
Hessen-Thüringen (HELABA) 
IBAN: 
DE80820500003004444117 
BIC: 
HELADEFF820 

Informationen zum Umgang mit Ihren 
Daten im Thüringer Landesverwaltungs-
amt finden Sie im Internet unter: 
www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 
Papierfassung. 

Planungsbüro Dr. Weise GmbH 
Kräuterstraße 4 
99974 Mühlhausen/Thür. 
 
-nur per E-Mail- 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Silke Lösch, Referat 340 

Durchwahl: 

Telefon +49 (361) 57 332-1128 
Telefax +49 (361) 57 332-1602 

 
Silke.Loesch@ 
tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

 
 

Ihre Nachricht vom: 

13.05.2022 

 
Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 
5090-340-4621/2533-1-
31517/2022 
 

Weimar 
28.06.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in  

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans  

„Gardener‘s View - Your Glamping Ground - Am Mühltor“ der Stadt Bad  

Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis (Planstand: 21.03.2022) 

 

2 Anlagen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes- 
verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 
 

1. Belange der Raumordnung und Landesplanung (Anlage 1) 
2. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 2) 

 
In der Anlage 2 erhalten Sie darüber hinaus weitere beratende planungsrecht- 
liche Hinweise. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. 
Olaf Hosse 
Referatsleiter 
(ohne Unterschrift, da elektronisch gezeichnet)  

http://www.thueringen.de/
file://///VSrv-Daten-SHL/kerstin.tivodar$/VIS/A%20neue%20Vorlagen%20nach%20Markenhandbuch/Weimar/www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/
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Anlage 1 zum Schreiben vom 28.06.2022 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Gardener‘s View - Your 
Glamping Ground - Am Mühltor“  (Az: 5090-340-4621/2533-1-31517/2022) 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raum-

ordnung und Landesplanung 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustim-

mung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 
 
a) Einwendungen 
b) Rechtsgrundlage 
c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

 
2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 
b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

 
3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 
b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

 
4. Weitergehende Hinweise ☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 

Sachstands 
☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
Mit den Planungen „Am Mühltor“ sollen auf einer ca. 0,6 ha großen Fläche zwei Vorhaben-
gebiete (VHG), „Glamping“ und „Kultur“, festgesetzt werden. Im VHG „Glamping“ sollen ent-
sprechende Zelte und Hütten mit Nebenanlagen, im VHG „Kultur“ die Verwaltung des Glam-
pingplatzes, eine Mehrfunktionsscheune, ein Hofladen und Wohngebäude sowie Nebenanla-
gen zulässig sein. 
 
Die Stadt Bad Langensalza ist gemäß Ziel Z 4-5 des Regionalplanes Nordthüringen (RP-NT, 
Bekanntgabe der Genehmigung im ThürStAnz 44/2012 vom 29.10.2012) als Regional be-
deutsamer Tourismusort bestimmt, liegt aber außerhalb von Vorbehaltsgebieten Tourismus 
und Erholung und auch außerhalb der im Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 
(LEP, GVBl 6/2014 vom 04.07.2014) im Ziel 4.4.2 Z bestimmtem und in der Karte 5 – Tou-
rismus und Radwege dargestellten Schwerpunkträume Tourismus. 
 
Gemäß Z 4-5 des RP-NT sind die Regional bedeutsamen Tourismusorte als Schwerpunkte 
des Tourismus zu entwickeln und in ihrer Tourismus- und Erholungsfunktion zu sichern. 
 
Insofern bestehen gegen die Errichtung touristischer Einrichtungen in Bad Langensalze keine 
grundsätzlichen raumordnerische Bedenken. Der Umfang des Vorhabens (Anzahl Zel-
te/Hütten, Bettenzahl, geplante Nebenanlagen) ist aber näher zu erläutern und entsprechend 
festzusetzen.  

 
Zudem ist die Anzahl der Wohngebäude/Wohnungen festzusetzen. Die Angaben zum Wohn-
gebäude sind zudem widersprüchlich, da einerseits von der Nachnutzung des bestehenden 
Wohnhauses gesprochen wird (Seite 11 der Begründung) und andererseits von Abriss und 
Neubau (Seite 17 der Begründung). 

 
Hinweis: 
In dem uns zuletzt vorliegenden Entwurf des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Langen-
salza (Entwurf, Stand 30. März 2020) war das Plangebiet als Wohnbaufläche und Landwirt-
schaftliche Fläche dargestellt, nicht als Sondergebiet. 
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Anlage 2 zum Schreiben vom 28.06.2022 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Gardener‘s View - Your 
Glamping Ground - Am Mühltor“  (Az: 5090-340-4621/2533-1-31517/2022) 
 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-

lungsgebotes nach § 8 BauGB 

 

Auch vorhabenbezogene Bebauungspläne sind entsprechend § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln. Der Flächennutzungsplan und die daraus zu entwi-
ckelnden Bebauungspläne stellen die stufenweise Verwirklichung der planerischen Ordnung 
und Entwicklung für das Gemeindegebiet dar. 
 

Die Stadt Bad Langensalza verfügt über keinen wirksamen Flächennutzungsplan, er befindet 
sich im Aufstellungsverfahren. Der 1. Entwurf zum Flächennutzungsplan (Stand: März 2020) 
hat hier vorgelegen und das Thüringer Landesverwaltungsamt zu diesem Entwurf mit Schrei-
ben vom 15.12.2020 Stellung genommen. Die mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
beabsichtigte Baurechtschaffung ist im 1. Entwurf des Flächennutzungsplanes noch nicht 
dargestellt (dort noch Flächen für die Landwirtschaft und Wohnbaufläche).  
 
In der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, Seite 9, wird Bezug zum 2. 
Entwurf des Flächennutzungsplans genommen. Zum 2.Entwurf hat allerdings noch keine 
Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden. Da auch ein Auszug von der Planzeich-
nung zum 2. Entwurf des Flächennutzungsplans nicht vorlag, werden die Aussagen zur 
Kenntnis genommen. Art und Umfang der beabsichtigten Darstellungen im Flächennut-
zungsplan für das Vorhaben sind insoweit offen.  
 
Soweit die Planung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan zeitlich und inhaltlich parallel 
zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes erfolgt, kann ein Parallelverfahren nach § 8 Abs. 
3 BauGB durchgeführt werden. 
 

Da der 2. Entwurf zum Flächennutzungsplan hier noch nicht vorliegt, wird auf folgende Sach-
verhalte im Hinblick auf die gesamtstädtischen Auswirkungen der hier beabsichtigten Bau-
rechtschaffung hingewiesen: 
 
1. Mit der Baurechtschaffung von touristischen Beherbergungsmöglichkeiten sind ge-
samtstädtische Auswirkungen, insbesondere im Hinblick auf bereits bestehende Beherber-
gungsmöglichkeiten verbunden. Angaben zur touristischen Entwicklung und den Beherber-
gungskapazitäten der Stadt Bad Langensalza insgesamt bzw. zu bestehenden Defiziten in 
diesem Bereich waren bisher noch nicht Bestandteil des Flächennutzungsplanverfahrens. 
Insoweit bedarf es noch zwingend entsprechender Aussagen im Flächennutzungsplan und in 
der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu Art und Umfang der verschie-
denen Beherbergungsmöglichkeiten in der Gesamtstadt. In diesem Zusammenhang ist auch 
zu klären, welche Art der Darstellung im Flächennutzungsplan in Bezug auf das hier beab-
sichtigte Vorhaben vorgenommen werden soll.  
 
2. Das Vorhaben bedarf ebenfalls einer Betrachtung im Kontext mit den angrenzenden 
bestehenden Nutzungen bzw. mit den angrenzenden Darstellungen im Flächennutzungsplan. 
So werden die angrenzenden Flächen südlich des Vorhabengebietes bzw. südlich der Salza 
gewerblich bzw. durch einen Gartenbaubetrieb genutzt. Der 1. Entwurf des Flächennut-
zungsplanes sieht für diese Fläche ein Mischgebiet nach § 6 BauNVO vor, was insoweit nicht 
der tatsächlichen Nutzung entspricht. Ob insoweit eine Änderung geplant ist – hin zu einem 
Mischgebiet – und dieses ggf. Auswirkungen auf das hier beabsichtigte Vorhaben haben 
könnte, ist offen.   
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Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Planentwurf 
 
1. In den textlichen Festsetzungen zum Vorhabengebiet und zur Zulässigkeit von bauli-
chen Anlagen wird mehrfach der Begriff „Glambing“ verwendet. Die Begründung erläutert nur 
allgemein, dass unter diesem Begriff eine Mischung aus „Glamorous“ und „Camping“ zu ver-
stehen sei. Da eine konkrete Beschreibung bzw. Definition für „Glambing“ fehlt, bleibt offen, 
welche Art der baulichen Anlagen hier gemeint ist bzw. welche Gebäude bzw. gebäudeähnli-
chen Anlagen hier konkret errichtet werden sollen. Es existiert auch keine gesetzliche Defini-
tion für „Glambingzelte oder -hütten“. Die Art der baulichen Nutzung ist daher mit den übli-
chen Begriffen der BauNVO festzusetzen. Es könnten z. B. die Anzahl von Ferienhäusern mit 
einer jeweiligen Grundfläche festgesetzt werden. Mit dieser Festsetzung wären dann ver-
schiedene Arten von Unterkünften zulässig, auch wenn sie einen zeltähnlichen Charakter 
aufweisen. 
  
2. Das Vorliegen eines Vorhaben- und Erschließungsplans ist Wirksamkeitsvorausset-
zung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird nach § 12 Abs. 3 BauGB Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Beide 
Satzungsbestandteile müssen deshalb auch vor der Bekanntmachung ausgefertigt werden 
(vgl. u.a. BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 – 4 C 4/16). Im vorliegenden Fall lag den Pla-
nungsunterlagen kein eigenständiger Vorhaben- und Erschließungsplan bei, so dass offen 
ist, ob der Vorhaben- und Erschließungsplan gleichzeitig auch der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan sein soll. Die Begründung geht auf diesen Sachverhalt nicht ein und auch die 
Planzeichnung enthält keinen Vermerk, dass die Planurkunde des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans zugleich auch der Vorhaben- und Erschließungsplan ist. In diesem Fall kann 
auf die Erstellung des Vorhaben- und Erschließungsplans als gesonderter Satzungsbestand-
teil verzichtet werden.  

 
3. Nach den Ausführungen in der Begründung sind im Vorhabengebiet „Kultur“ u. a. 
auch Wohnungen geplant. Die textliche Festsetzung Punkt 1.2 sollte dem Rechnung tragen 
und ebenfalls „Wohnungen“ (unter Angabe der maximalen Anzahl) festsetzen. Die Errichtung 
einer oder mehrerer „Wohngebäude“ – wie in der Festsetzung formuliert – ist nicht planeri-
sche Absicht und dürfte auch wegen der Größe des hier festgesetzten Baufeldes nicht mög-
lich sein. 

 
4. Die zeichnerisch festgesetzten Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 
wurden in der Begründung nicht erläutert. Verkehrsflächen in (klassischen) Bebauungsplä-
nen umfassen grundsätzlich öffentlich zugängliche Bereiche. Es ist davon auszugehen, dass 
es sich hier um private Verkehrsflächen handelt, die dem Nutzungszweck des Vorhabens 
dienen. Dieses sollte auch in der Art und Weise der zeichnerischen Festsetzungen zum Aus-
druck kommen (z. B. Darstellung als Stellplatzanlage, privater Zufahrtsbereich usw.). 
 
 
 



Landratsamt
Unstrut-Hainich-Kreis
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis • Postfach 1142 • 99961 Mühlhausen

Planungsbüro Dr. Weise GmbH 
z. Hd. Frau Leise 
Kräuterstraße 4 
99974 Mühlhausen

Unsere Zeichen/Aktenzeichen Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Datum

Bereich: Fachdienst Bau und Umwelt
Untere Bauaufsichtsbehörde

Dienstgebäude: 99974 Mühlhausen
Lindenbühl 28/29

Auskunft erteilt: Herr Gemmel
Zimmer: A-115
Telefon: 03601/802794
Telefax: 03601/80132794

E-Mail: s.gemmel@uh-kreis.de
Diese E-Mail-Adresse dient ausschließlich der einfachen elektronischer 
Kommunikation und nicht dem elektronischen Rechtsverkehr.

00461-22-34 29.06.2022

Grundstück
Gemarkung
Flur
Flurstück

Vorhaben

Bad Langensalza OT Ufhoven, Am Mühltor 
Ufhoven
14 3 .
203 204 205/2 206 13/1
Vorhabenbezogener Bebauungsplan: "Gardener's View - Your Glamping Ground - Am 
Mühltor"
hier: Frühzeitige Beteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf Ihr Schreiben vom 13.05.2022 bezüglich der frühzeitigen Beteiligung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Gardener’s View - Your Glamping Ground - Am Mühltor1' in der Stadt Bad Langensalza, 
Ortsteil Ufhoven übersenden wir Ihnen nachfolgende Stellungnahme:

1. □ keine Äußerung/keine Bedenken/keine Betroffenheit

2. □ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,
die ohne Zustimmung, Befreiung o. a. in der Abwägung nicht überwunden werden können

a) Einwendung

b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

3. lx| Fachliche Stellungnahme

□ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren 
können, mit Angabe des Sachstandes

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis Bankverbindung
99974 Mühlhausen, Lindenhof 1 Sparkasse Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 800, Fax:03601/801081 IBAN: DE37 8205 6060 0511 0078 76
Telefon: 03601/800
E-mail: ooststelle@uh-kreis.de
De-Mail: kontakt@unstrut-hainich-kreis.de-mail.de
Internet: www.unstrut-hainich-kreis.de

Termine nur mit vorheriger schriftlicher / telefonischer Vereinbarung

Online-Termine für bestimmte Bereiche unter: 
https://www.unstrut-hainich-kreis.de/index.php/terminveraabe

Ust-ldNr.: DE150391160

mailto:s.gemmel@uh-kreis.de
mailto:ooststelle@uh-kreis.de
mailto:kontakt@unstrut-hainich-kreis.de
http://www.unstrut-hainich-kreis.de
https://www.unstrut-hainich-kreis.de/index.php/terminveraabe
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H Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, 
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

3.1 Bauaufsicht

Grundsätzlich bestehen gegen die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans aus 
bauplanungsrechtlicher Sicht unter Beachtung und Erfüllung nachfolgender Punkte keine Bedenken.

1. Es wird empfohlen, die textlichen Festsetzungen Nr. 2.4 folgendermaßen anzupassen: „Als 
Höhenbezugspunkte wird in der VHCciamp und VHGKuitur der jeweils bergseitig am jeweiligen 
Gebäude anstehende Geländepunkt des fertig gestellten Geländes (höchster anstehender 
Geländepunkt an der baulichen Anlage) festgesetzt. Das fertiggestellte Gelände ist zwischen den 
Bestandshöhen an den Grenzen des Geltungsbereiches (205,14 NHN bis 210,85 NHN) zu 
vermitteln." - Eine weitere Möglichkeit: NHN-Bezugshöhen werden einzeln im Plan eingetragen. 
Andernfalls gibt es Probleme bei der Vollziehbarkeit, da sich die Höhe der baulichen Anlagen am 
fertig gestellten Gelände orientiert, welches beispielsweise deutlich aufgeschüttet wurde.

2. Die Überschrift der textlichen Festsetzungen Nr. 3 sollte in Bauweise und überbaubare 
Grundstücksfläche geändert werden.

3. Auf der Planzeichnung gibt es keine textliche Festsetzung Nr. 4., jedoch eine Nr. 5. Dies ist in der 
Begründung identisch.

4. Zur Vereinfachung sollte in der Planzeichenerklärung Nr. 4. ergänzt werden, dass die 
verkehrsberuhigten Bereiche und der Parkplatz privat sind.

3.2 Denkmalschutz

Die geplante Baumaßnahme findet in einem archäologischen Relevanzgebiet statt, in dem mit 
archäologischen Funden und Befunden gerechnet werden muss. Aus der unmittelbaren Umgebung des 
Planbereiches sind bereits Siedlungsreste aus der sog. Römischen Kaiserzeit sowie mittelalterliche Gräber 
bekannt.

Zwischen dem Bauherrn und dem TLDA ist daher eine denkmalpflegerische Zielstellung zu erarbeiten, in 
der die Notwendigkeit einer archäologischen Untersuchung festgehalten und die Bestandteil der 
denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis wird. Entsprechend dem Thüringer Denkmalschutzgesetz vom 14. 
April 2004 sind die Kosten für die denkmalfachliche Begleitung der Erdarbeiten, für die Sicherung und 
Behandlung von Funden und für die Dokumentation im Rahmen des Zumutbaren vom Bauherrn zu tragen. 
Dies ist in einer Vereinbarung zwischen Bauherrn und unserem Amt zu gegebener Zeit zu verankern.
Der Bauherr setzt sich bitte diesbezüglich rechtzeitig mit dem TLDA in Verbindung.

Bitte ändern Sie die in dem vorliegenden Planentwurf bereits enthaltenen Hinweise zu den archäologischen 
Belangen entsprechend dieser Stellungnahme.
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3.3 Immission

Zur Beurteilung des Vorhabens ist aus immissionsschutzrechtlicher Sicht die Vorlage einer 
Schallimmissionsprognose erforderlich. Mit dieser ist der Nachweis zu erbringen, dass an den im Norden 
angrenzenden Wohngebäuden sowie an den östlich gelegenen Wohngebäuden in der Ortslage Ufhoven an 
den gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) maßgeblichen Immissionsorten 
außerhalb des Bebauungsplangebietes die zulässigen Lärmpegel nicht überschritten werden.

Die Einstufung des Gebietscharakters der Bebauung nach BauNVO im Einwirkungsbereich der geplanten 
Nutzung ist von der zuständigen Bauordnungsbehörde festzulegen

Gründe:

Nach § 50 Bundes-Immissionsschützgesetz (BImSchG) sind bei raumbedeutsamen Planungen die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
auf Gebiete, die dem Wohnen dienen, soweit wie möglich vermieden werden.

Angrenzend an das Bebauungsplangebiet befinden sich Wohngebäude. Ein Konflikt zwischen der 
geplanten gewerblichen Nutzung als Glamping Ground sowie der Durchführung von diversen 
Veranstaltungen in der Mehrzweckscheune ist nicht auszuschließen. Eine Prüfung der 
immissionsschutzrechtlichen Belange ist somit nur auf der Grundlage einer Schallimmissionsprognose 
möglich.

Die Ermittlung der zu erwartenden Geräuschimmissionen ist von einem fachkundigen Ingenieurbüro für 
Schallschutz und Bauakustik durchführen zu lassen und hat nach den Vorschriften der Technischen 
Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA Lärm) vom 26.08.98 zu erfolgen.

3.4 Wasser

Das geplante Vorhaben befindet sich in der vorgeschlagenen quantitativen Heilquellenschutzzone b.

Die eingesetzten Baustoffe dürfen keine wasserschädigenden auswaschbare Bestandteile enthalten. Bei 
allen Arbeiten ist eine Kontamination des Erdreiches mit Mineralölen und anderen Wasserschadstoffen 
sicher zu verhindern. Havarien sind unverzüglich der zuständigen Unteren Wasserbehörde beim 
Landratsamt anzuzeigen.

Bei den Baumaßnahmen in der Heilquellenschutzzone ist beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
folgendes zu beachten:

Der Einsatz von Baumaschinen und -geraten, bei denen Öl-oder Treibstoffverluste erkennbar sind, ist nicht 
zulässig.
Die eingesetzten Baumaschinen sind arbeitstägig vor Aufnahme der Arbeiten und zum Arbeitsende auf 
ihren technischen Zustand (u.a. auf Leckagen, auf Tropfverluste, Zustand der Hydraulikschläuche, usw.) zu 
kontrollieren. Schäden sind unverzüglich zu beseitigen. In eingesetzten Geräten sollen möglichst 
Hydraulikflüssigkeiten oder Verlustschmierstoffe verwendet werden, die biologisch schnell abbaubar sind.

Im Rahmen der Bauausführung sind innerhalb der Schutzzone IN nicht zulässig:

1. die Durchführung von Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten an Baumaschinen und - 
geraten auf unbefestigten Flächen, sofern dabei wassergefährdende Stoffe austreten können,
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2. das Lagern von Kraftstoffen, Ölen, Schmierstoffen und anderen wassergefährdenden Flüssigkeiten, 
ausgenommen in doppelwandigen Behältern mit Leckerkennung oder in Auffangwannen mit 100 % 
Rückhaltevolumen für austretende Stoffe

3. das Lagern fester wassergefährdender Stoffe, wenn diese durch Verwehung oder Zutritt von 
Niederschlagswasser oder anderem Wasser freigesetzt werden können.

Die Betankung bzw. Befüllung von Baumaschinen oder -geraten mit wassergefährdenden Stoffen soll 
möglichst auf befestigten oder mit mobilen Hilfsmitteln abgedichteten Flächen vorgenommen werden, um 
eine vollständige Aufnahme von Leckagen zu gewährleisten. Sofern eine Betankung in Gewässernähe 
vorgenommen werden muss, ist mindestens ein Abstand von 10 m zum Gewässer einzuhalten.

Bei der Verwendung von Kanistern sollte ein Sicherheits-Auslaufrohr mit automatischem Füllstopp zum 
Einsatz kommen. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sollten zur Betankung möglichst über maschinenseitige 
Ansaugvorrichtungen mit automatischem Füllstopp verfügen. Das anfallende Schmutzwasser ist in das 
öffentliche Abwassernetz einzuleiten.

Für die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis 
bei der Unteren Wasserbehörde einzureichen. Zum Gewässer ist gemäß § 38 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) i.V.m. § 29 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) ein Abstand von 5 Meter ab Böschungsoberkante 
(Uferbereich) einzuhalten.

Die Bebauung im Uferbereich ist gemäß § 36 WHG und § 28 ThürWG genehmigungspflichtig. 
Entsprechende Unterlagen sind bei Bedarf mit dem Bauantrag einzureichen.

3.5 Naturschutz

Teilaspekt Artenschutz

Die artenschutzrechtlichen und -fachlichen Belange wurden ausreichend berücksichtigt.

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen können artenschutzrechtliche Konflikte 
ausgeschlossen werden (Bauzeitenreglung / Baufeldfreimachung).

Diese Einschätzung wird seitens der Unteren Naturschutzbehörde anerkannt.

Teilaspekt Eingriffe in Natur und Landschaft

Mit der Realisierung des Bebauungsplanes werden Eingriffe in Natur und Landschaft durchgeführt. Der 
Eingriff wurde bereits bilanziert. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind mittels 
Maßnahmenblättern und Planzeichnung dargestellt.

Der B-Plan-Entwurf beinhaltet bisher keine Flächen für Kompensationsmaßnahmen. Es werden 
Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes erforderlich, diese noch festzulegenden 
Maßnahmen sind als externer Geltungsbereich in die Festsetzungen des B-Planes aufzunehmen.
Falls für die Kompensationsmaßnahmen Grünland- bzw. Ackerlandfeldblöcke in Anspruch genommen 
werden, ist gemäß § 6 Abs.3 ThürNatG die Zustimmung des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum (Landwirtschaftsbehörde) nachzuweisen.
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Begründung:

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB i.V. mit § 1a und § 2 Abs.4 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes 
zu prüfen. Die Umweltauswirkungen sind zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu 
bewerten. Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB bezeichneten Bestandteilen sind zu berücksichtigen.

Teilaspekt gesetzlich geschützte Biotope

Gesetzlich geschützte Biotope gern. § 30 BNatSchG i.V.m. § 15 ThürNatG sind vom Vorhaben nicht 
betroffen.

3.6 Verkehr

Die Stellungnahme wird nachgereicht.

3.7 Brandschutz

Gegen o.g. Vorhaben bestehen von Seiten der zuständigen Brandschützdienststelle bei Einhaltung der 
Planung keine Bedenken.

Die Feuerwehrzufahrten sowie die Aufstellflächen und Bewegungsflächen sind ständig freizuhalten und 
müssen den Anforderungen des § 5 ThürBO und den Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr 
entsprechen.

Die ausreichende Löschwasserversorgung muss über einen Zeitraum von 2 Stunden, im Umkreis von 300 
m um das Objekt, sichergestellt sein.

Weitergehende brandschutztechnische Auflagen und Forderungen können sich nach Vorliegen eines 
Bauantrages / Brandschutzkonzeptes ergeben.

3.8 Bodenschutz und Altlasten

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung.

3.9 Abfall

Gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus abfallrechtlicher Sicht keine Bedenken.

Die Festlegung von abfallrechtlichen Nebenbestimmungen ist nicht erforderlich sofern die nachfolgenden
Flinweise Beachtung finden:

1. Die bei Erschließungs-, Sanierungs-, Rückbau- und sonstigen Baumaßnahmen anfallenden Abfälle 
sind getrennt zu halten (Vermischungsverbotj, zu deklarieren und umgehend, spätestens jedoch 
nachdem eine vollständige Transporteinheit angefallen ist, ordnungsgemäß und schadlos zu 
entsorgen. In Abhängigkeit von der Schadstoffbelastung sind diese Abfälle vor der Entsorgung den
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entsprechenden Abfallschlüsselnummern gemäß der Abfallverzeichnis-Verordnung (AW) 
zuzuordnen. Der Transport von Abfällen unterliegt Anzeige-, Erlaubnis-, und 
Kennzeichnungspflichten auf Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG). Eine 
Zwischenlagerung der angefallenen Abfälle über die Dauer der Erschließungs- oder 
Baumaßnahmen hinaus ist auf Flächen, die nicht für diesen Zweck freigegebenen wurden 
grundsätzlich nicht erlaubt und überdies in Abhängigkeit der zu lagernden Mengen bzw. im Falle 
einer geplanten Behandlung (z.B. durch brechen, schreddern o.a.) ggf. nach Bundes- 
Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftig.

2. Grundsätzlich sind zwei Arten der Entsorgung von Abfällen möglich, Verwertung oder Beseitigung. 
Der Abfallverwertung ist Priorität vor der Abfallablagerung einzuräumen. Erst wenn eine Verwertung 
technisch nicht möglich und wirtschaftlich nicht zumutbar ist, sind die Abfälle zu beseitigen.

3. Nach Art und Beschaffenheit werden die Abfälle in gefährliche und nicht gefährliche Abfälle 
eingestuft.

4. Der Nachweis der Entsorgung hat gemäß den Regelungen der Nachweisverordnung zu erfolgen.

5. Für den Vollzug und die Überwachung der abfallrechtlichen Regelungen zur Entsorgung von 
gefährlichen Abfällen ist das Referat 74 im Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz in Weimar zuständig.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Blumrodt
Fachdienstleiterin
















































